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Satzung der Gemeinde Wagenfeld

über  d ie  Erhebung von Verwal tungskosten im e igenen Wirkungskre is

(Ve rwa ltu n g s ko ste n satzu n g )

Aufgrund der SS 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und des $ 4
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den zur Zeit geltenden
Fassungen hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am 23.10.2001 fol-
gende Satzung beschlossen:

s1
Allgemeines

Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungtägigkeiten - im nachfolgenden Verwal-
tungstätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Sat-
zung Gebühren und Auslagen - im nachfolgenden Kosten - erhoben, wenn die Betei-
l igten hiezu Anlaß gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entscheidungen
über förmliche Rechtbehelfe.

Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Ver-
waltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Venvaltungs-
tätigkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wird.

Die Erhebung der Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

s2

. Kostentarif

(1) Die Höhe der Kosten bemißt sich unbeschadet des $ 6 nach dem Kostentarif, der Be-
standteil dieser Satzung ist.

s3
Gebühren

(1) lst für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif  ein Rahmen (Mindest- und' 
Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Ver-
waltungsaufwandes sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeil  der Beendigung der
Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigen. Die Gebühr ist auf vol le Euro abgerundet
festzusetzen.

(2) Werden mehrere gebührenpfl ichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorge-
nommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebür zu erheben.
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(3)Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit:

a) ganz oder tei lweise abgelehnt,

b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,

so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.

Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter
Unkenntn is ,  so kann d ie Gebühr  außer  Ansatz b le iben.

Wird eine zunächst abgelehnte Venvaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vor-
genommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.

s4

Rechtsbehelfsge bühren

Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über
den Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entschei-
dung anzusetzen war. War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr festzusetzen, so
richtet sich die Gebühr nach Nummer 20 des Kostentarifs.

Wird dem Rechtsbelelf teilweise stattgegeben, oder wird er teilweise oder ganz zu-
rückgenommen, so ermäßigt sich die aus Absatz 1 ergebene Gebühr nach dem Um-
fang der Abweisung oder der Rücknahme auf höchstens 25 v. H.

Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder tei lweise aufgehoben oder zurückgenom-
men, so sind die gezahlten Rechtsbeheifskosten ganz oder tei lweise zu erstaften, es
sei denn, daß die Aufhebung al lein auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben
desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.

s5

Gebührenbefreiung

(1)  Gebühren werden n icht  erhoben für .

1. mündliche Auskünfte.

2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten:

a) Arbeits- und Dienstleistungssachen,

b)  Besuch von Schulen,

c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern,
Unterstützungen und dergieichen aus öffentl ichen und privaten Kassen
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d) Nachweise der Bedürft igkeit,

3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlaß von
Ve rwaltu n gskoste n betreffen,

steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentl icher Aufträ-
ge ,

Verwaltungstätigkeiten, zu denen

a) in Ausübung öffentl icher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde
des Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlaß gegeben
hat, es sei denn, daß die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist,

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öf-
fentl ichen Rechts einschließlich ihrer öffentl ich-rechtl ichen Verbände, Anstalten
und Stiftungen zur Durchführung von Zwecken i. S. des $ 54 der Abgabenord'
nung Anlaß gegeben haben, es sei denn, daß die Gebühr einem Dritten zur
Last zu legen ist.

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer den in Absatz 1 genannten Fällen ganz
oder teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentl iches Interesse besteht.

(3) Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über Rechtsbehelfe. nicht angewen-
det.

s6

Auslagen

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahrne einer Amtshandlung und sonsti-
gen Verwaltungstätigkeit Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abge-
golten sind, so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten. Dies gilt auch, wenn eine
Gebühr nicht zu entrichten ist. Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu er-
statten, wenn sie bei einer anderen am Verfahren beteil igten Behörde entstanden
sind. In diesen Fällen findet ein Ausgleich zwischen den Behörden nur statt, wenn die
Auslagen im Einzelfall 25,00 € übersteigen. Als Auslagen gelten auch Kosten, die ei-
ner am Verfahren beteil igten Behörde entstanden sind, ohne daß sie gegenseitig aus.
geglichen werden.

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben: ,
' '

1. Postgebühren für Zustel lungen und Nachnahmen sowie für die Ladung von Zeu-
gen und Sachverständigen; wird durch Bedienstete der Behörde zugestel l t ,  so
werden die für die Zustel lungen durch die Post mit Zustel lungsurkunde enstehen-
den Postgebühren erhoben,

4.
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2. Telegrafen- und Fernschreibgebühren sowie Gebühren für Ferngespräche,

3. Kosten öffentl icher Bekanntmachungen,

4.  Zeugen'  und Sachverständigengebühren,

5. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,

6. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zah-
len s ind,

7. Kosten der Beförderung oder Venruahrung von Sachen,

B. Schreibgebühren für weitere Ausfert igungen, Abschrif ten, Durchschrif ten, Auszü-
ge, Kosten für Fotokopien, Lichtpausen und Vervielfält igungen nach den im Kos-

r i  tentarif  vorgesehene Sätzen.

( ( (3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und beim Verkehr der Gebietskörper-
schaften im Lande untereinander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfal l
den Betrag von 25,00 € übersteigen.

( l

r (

s7
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpfl ichtet, wer zu einer Veruraltungstätigkeit Anlaß gege-
ben hat.

(2) Kostenschuldner nach $ 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.

(3) Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner.

s8

Entstehung der Kostenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit
der Rücknahme des Antrages.

(2) Die Verpfl ichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu
erstattenden Betrages.

se
Fäll igkeit der Kostenschuld

(1) Die Kosten werden mit Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner
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fäll ig, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

(2) Amtshandlungen und,sonstige Veruraltungstätigkeiten könneh von der vorherigen
Zahlung der Kosten oder von der Zahlung der Sicherstellung eineg angemessenen
Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuß die endgültige
Kostenschuld übersteigt; ist er zu erstatten. .

:  . l

(1 )

s 10

rstengesetzes
: . .

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, f inden nach $ 4 Abs. 4 des'Niedersäch-
sischen Komrnunalabgabengesetzes dje Vorschiiften des Niedersächsischen Venval-
tungkostengese[zes,sinngemäß Anwendung. , 

i

s  1 1
J  1 r

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01, Jaq-uat 2002 .in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Wagenfeld über die Erhebung der Ver-
waltungskosten im . eigenen Wirku.ngg[reis .(Veru,raltungskostensatzung) vorn
26.02.1985 in der Fassung vom 01.02.1996 außer Kraft.

(a ,
[ '
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(2)
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Wagenfeld,  d.en 23.10.2001
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Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung ($ 2)

der Gemeinde Wagenfeld vom 23.10.2001
. . . ;

Gebühien ($ 3 derVerwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (S 6 Ab-
satz2 Nr. B der Ve-nrvqltungskostensatzung) ., . i

Tarif-Nr. Gegenstand
Gebühr/
Pauschbetrag
EURO

1 Vervielfält ig'ungen
(

1.1 Fotokopien
je apgefangene Seite /

1 .1 .1 bis zum Format DIN A 4 0 :15

1 .1 .2 bis zum Format DIN A 3 0,30

2 Amtl iche Beglaubigungen, Zeugnisse, Beschöinigungen und
Ausweise

2 .1 Beglaubigung von Unterschriften 2,50

2.2 Beglaubigung von.Vervielfältigungen, die

2 .2 .1 die Gemeinde selbst hergestellt hat (

5,00

2,50

2.2 .2 von Dritten herqestellt wurde 2,50

2.3 Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen für den
Gebrauch im Ausland

5,00

2.4 Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und Ausweisen,
wenn Gebühren :nicht nach anderen'Tarifnummern zu erheben
sind

10i00

J Akte n ei ns i chUAu s kü nfte

2. -1 Einsichtnahme in Akten, Karteien, Register und dergleichen - 2 ,50
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ausgenommen nach S 72 Abs 1 NBauO ' soweit qie nicht zur Ein-
sichtnahme öffentl ich ausgelegt worden sind und wenn in einer
anderen Tarifnummer keine Gebühren vorgesehen sind, für jeden
Fal l

3.2 Auskünfte aus Akten, Registern, Karteien und'dergleichen, wenn
beSondere Ermittlungen erforderlich sind :

2,50

3.3 Schriftliche Auskunft zur Marktfoischung und für wirtschaftliche
Dispositionen und PrognoÄen an interessierte Gesellschaften o. ä.

5,00

4 5,00

5 Aufnahme von Verhandlungen

Schriftliche nüfnänme'eineÄ Antragäq 
' 

" '"

oder.einer,E5!5!grqng, die von Privalqelgonen zu deren Nutzen
gewünscht'*irä (OiJ'Njäderschrift über die ErhebunQ von Rechts-
behelfen ist ausgenommen) .

:10,00 I
. /

Genehmigungen, Er laubnisse, Ausnahmebewi l l i  gungen
und andere zun Unmittefbgr:en Nutzen der Beteil igten vorgeqom-
mene Verwaltungstätigkeiteh, wenn keine andere Gebühr vorge-
schrieben ist

15 ,00

7 Ve rwaltu n g stäti g keite n,
die nach Art und Umfang in.der Gebührensatzung nicht näher be.-
stimmt werden können und mit besoriderem Aufwand velbunden
sind

20,00

B :10,00

I
'

Vermögensver.wal tung

Vofrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklä-
rungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere
Auflassungsvorme rkung e n und Vorkaufsrechte, sowie Belas-
tungsgenehmigungen

15,00

10 Aufstel lung über
haltsjahr

den Stand desSteuerkontos für  jedes Hausl 2,50

11 2 ,50 '

12 Ersatzstüc ke fü r verlo re n gegan gene H undesteuermarken 2,50

13 Besche in igung  übe r
hal ts jahr

öf fent l iche Abgaben für  jedes Haus- 2,50



14 Feststel lungen aus Konten und Akten

.

5,00

15 Nachforschung nach dem Verbleib einer qusgefi ih!"ten Über-
We isu r ig  .  , .  . ' ' ' l  

'  '
5,00

16
sch;re ibu lgen

10,00

17 15:0q

1B Abgabe von Ortsplänen 1 ,00 - (

19 15,0b

20
I ' i ,  .  

-  
i  i  ,  , r . , , . : , 1 , .  i

Genehmig.trn g!.n und Erlaubnisse.aufg rund deq geltenden
Satzung über die Abwassbrbeseitigung

20.1 Entwässerun g qg erlehmig un g 15,00

20.2 25,00

20.3 Genehmigung zur Einleitung von Abwasser außergewöhnlicher Art
in die gemeindlichen Abwasseranlage nqch,der {,bwgsggqbeseiti-
gung$satzung

50,00

21

Entscheidungen übbr förmliche Rechtsbehqlfg, sgwelt nic-flt g 4
der Verwaltungskostensatzung anzuwenden ist und der Rechts-
behelf erfolglos bleibt, oder der Rechtsbehelf Erf-olg hat, dig an-
gefochtene Venrualtungstätigkgit aber aufgrund unrichligei oder
unvoltständiger Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist

25,00 |

I
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